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KÄRNTNER LANDESREQIERVNt/f Ql//tv 

Zl. Verf-30/4/90 ;;;.;.;...--- Auskünfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: Ent,::,urf eines Bundesgesetz.l'!~üq:ri.~lie~::'·_;.'T;-:r:-'-~- __ - Telefon: 0463-536 

Ausubung der Psychotherap 1;--;,'" n ,{ , .. "' ....... if.j I, c 1\1 PA 4J,<F Durchwahl 30204 

Bezug: 

(Psychotherap i egesetz); Z'.................... ._ .(:.r!/ ·9.t'Q_ Bitte Eingaben ausschließlich 
Stellungnahme an die .~ehörde ric~ten und die 

Geschaftszahl anfuhren. 

D 1 9 FE o 1000 atum: . U. J~ 

An das 
19.~tH._ % 1 Vertell~._=- _ .... _. , ----

. 1" ~t, L,~~1h-r1 
Präsidium des Nationalrat 

1017 WIE N 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme des Amtes 

der Kärntner Landesregierung zum Entwurf eines Bundesgesetzes über 

die Ausübung der Psychotherapie (PsychotherapiegesetzJ. übermittelt. 

Anlage 

Klagenfurt. 9. Feber 1990 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Unkart eh. 

F.d.R.d.A. 

fj~~ 
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\ AMT D ER KAR NT N ER LAN D ESRECi I ERV N Ci 

Zl. Verf-30/Lf/90 Auskünfte: Dr. Glantschni9 -----
Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über die 

Ausübung der Psychotherapie 
[Psychotherap i egesetz): 

Telefon: 0 46 3 - 536 

Durchwahl 3020Lf 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

Bezug: 

Stellungnahme 

An das 

Bundeskanzleramt 

RadetzkystraBe 2 

1031 WIE N 

Zu dem mit do. Schreiben vom 27. Dezember 1 989. ZI. 61.103/51-

VI/13/S9. übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes über die Ausübung 

der Psychotherapie [Psychotherapiegesetz) nimmt das Amt der Kärntner 

Landesregierung Stellung wie folgt: 

Den wesentl ichen Intentionen des vorgelegten Gesetzentwurfes. 

nämlich die psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung durch Schaf­

fung eines spezifisch für diese Zwecke ausgebildeten Berufsstandes sicherzu"'" 

stellen und damit einerseits den eher steigenden Bedarf nach einer derarti­

gen Versorgung gerecht zu werden. gleichzeitig aber die Tätigkeiten im 

Bereich der Psychotherapie auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. wird 

grundsätzlich zugestimmt. Ungeachtet dessen gibt der vorgelegte Entwurf 

Anlaß zu folgenden Bemerkungen: 

1. In der Berufsumschreibung in § 1 Abs. 1 erscheint der auch prophy­

laktische Aspekt der Psychotherapie zu wenig deutlich hervorgehoben: 

auch sollten die Persönlichkeitsarbeit. Wachstumsarbeit und die therapeuti­

sche Selbsterfahrung stärker berücksichtigt werden • 

. Der letzte Halbsatz sollte außerdem dahingehend ergänzt werden. 

daß die "psychosoziale und körperliche Reifung. Entwicklung und Gesundheit 

des Behandelnden zu fördern" ist. 
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2. Zu den Bestimmungen des § 3 ist zu bemerken. daß im theoreti­

schen Ausbildungsteil neben den medizinischen Inhalten auch psychologische. 

soziologische und pädagogische Inhalte Platz greifen sollten. Zum prakti­

schen Teil der Ausbildung muß festgehalten werden. daß die Beschreibung 

jener Einrichtungen. an denen Praktika möglich sein sollen. sehr ungenau 

ist und daß für den Leiter. unter dessen fachlicher Anleitung und Aufsicht 

das Praktikum absolviert werden soll. keine spezifische berufliche Qualifika­

tion vorgesehen ist und somit auch dessen psychotherapeutische Kompetenz 

offen bleibt. 

3. Auch im Zusammenhang mit § 4 Abs. 3 muß festgehalten werden. 

daß die Voraussetzungen. bei deren Erfüllung die Anerkennung zu erteilen 

ist sehr vage formuliert sind und auch die "Kenntnisse und Fähigkeiten 

des Lehrpersonals'ö deutlicher auf die zu vermittelnde Ausbildung abge­

stimmt werden sollte. 

4. Um zu vermeiden. daß die Ausbi Idung zum Psychotherapeuten 

vorzeitigen Studienabgängern vorbehalten wird. sollte zusätzlich zum AI­

terslimit und der abgelegten Reifeprüfung auch eine abgeschlossene Berufs­

ausbildung verlangt werden um dadurch für die Psychotherapeuten eine 

erhöhte soziale Kompetenz zu erreichen. 

5. § 13 Abs. 3 sollte besser folgendermaßen lauten: "Der Berufsbe­

zeichnung 'Psychotherapeut' oder 'Psychotherapeut in' kann als Zusatz die 

Beze ichnung jener psychotherapeut ischen Ausbi I dungse i nr i chtung angefügt 

werden. bei der die Psychotherapieausbi Idung absolviert worden ist." 

6. In der Regelung des § 16 Abs. 2 sollte in Analogie zum Ärztegesetz 

deutl icher das "Werbeverbot" festgelegt werden. 

7. Die in § 17 vorgesehene wechselseitige Verpflichtung zur Konsulta­

tionszuweisung wirft das Problem auf. daß die medizinische Basisausbi Idung 

eines PSYChotherapeuten grundsätzl ich nicht ausreicht. um eine Entschei­

dung darüber treffen zu können. ob in einem konkreten Fall eine ärztliche 

I 
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Abklärung notwendig erscheint oder nicht. Er sollte zumindest nicht erst 

bei konkreten Anzeichen sondern bereits beim Verdacht von psychosozial­

oder psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen 

zu einer Konsultationszuweisung verpflichtet sein und sich diese Aufforde­

rung vom Behandelten bestätigen lassen .. 

B. Der zweite Halbsatz des § 20 Abs. 1 erscheint entweder unvoll­

ständig oder sprachlich verunglückt. 

9. Zu den Regelungen des § 21 oder im Psychotherapiebeirat wird 

die Auffassung vertreten. daß dieses Gremium zu einem Dialog zwischen 

Psychotherapeuten und Medizinern beitragen sollte. weshalb sichergestellt 

werden sollte. daß im Psychotherapiebeirat ein Facharzt für Psychiatrie 

aus dem Kreis der Universitätsprofessoren oder Universitätsassistenten 

angehören soll. 

10. Zu § 22 Abs. 2 erhebt sich die Frage. ob bei der Berechnung 

des erforder lichen Zust i mmungsquorums (unbedi ngte St i mmenmehrhei t) 

von der Zahl der abgegebenen Stimmen oder der Zahl der anwesenden Mit­

glieder auszugehen ist. Weiters stellt sich die Frage. ob hiebei Stimmenthal­

tungen zulässig sein sollen? 

11. In § 23 Abs. 2 und 3 erscheint die Formulierung "Für die Ver­

schwiegenheit gilt § 22 Abs. 3" irreführend. Offensichtlich soll damit be­

stimmt werden. daß für die beigezogenen Sachverständigen und Vertreter 

des Bundeskanzleramtes die Bestimmungen über die Verschwiegenheit in 

§ 22 Abs. 3 gelten. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Klagenfurt. 9. Feber 1990 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Unkart eh. 

F.d.R.d.A. 

~Cwto 
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